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FAMILIENRECHT
Abwägung in Sorgerechtsstreitigkeiten muss sich am Kindeswohl orientieren
– Newsbeitrag vom 28.04.2009 – 
In einer einstweiligen Anordnung vom 11.02.2009 hebt das Bundesverfassungsgericht hervor, dass sich die gerichtliche Abwägung in Sorgerechtsstreitigkeiten vorrangig am Kindeswohl zu orientieren hat. Dies gilt auch für das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Teilbereich der elterlichen Sorge.

(Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 11.02.2009 – 1 BvR 142/09)

Dem Beschluss liegt der folgende Sachverhalt zugrunde:

Die Beschwerdeführerin ist Mutter einer im September 2001 geborenen Tochter. Die mittlerweile geschiedenen Eltern trennten sich im September 2005, blieben jedoch zunächst am gleichen Ort wohnen. Bezüglich des Aufenthaltes der Tochter praktizierten die Kindeseltern ein so genanntes „Wechselmodell“. 

Durch einstweilige Anordnung vom 21.09.2007 übertrug das Amtsgericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf die Kindesmutter, die sodann mit der gemeinsamen Tochter gegen den Willen des Vaters in eine andere Stadt zog. Im endgültigen Scheidungsurteil vom 28.05.2008 sprach das Amtsgericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht jedoch dem Kindesvater zu.

Gegen diese Regelung legte die Kindesmutter Beschwerde beim Oberlandesgericht Dresden ein. Das OLG wies die Beschwerde im Dezember 2008 ab und bestätigte die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes auf den Kindesvater. Es stützte sich dabei im Wesentlichen auf die mangelnde Bindungstoleranz der Kindesmutter. So habe die Tochter gegenüber der Verfahrenspflegerin angegeben, die Mutter sei immer ganz traurig, wenn sie den Vater besuche. Gegenüber dem Jugendamt habe die Beschwerdeführerin außerdem geäußert, sie fühle sich nicht wohl, wenn die Tochter beim Vater sei. Schließlich habe die Kindesmutter beim Umzug in eine andere Stadt im Jahr 2007 falsche Angaben gemacht. Sie hatte wahrheitswidrig behauptet, eine neue Arbeitsstelle antreten zu wollen und vor allem damit den Umzug gerechtfertigt.

Die Kindesmutter beantragte dann, vor dem Bundesverfassungsgericht im Wege der einstweiligen Anordnung die Wirksamkeit des Beschlusses des OLG Dresden bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde auszusetzen.

Das Bundesverfassungsgericht erachtete die Beschwerde der Kindesmutter für begründet.

In Sorgerechtsstreitigkeiten sei insbesondere zu berücksichtigen, dass eine Abwägung nicht an einer Sanktion des Fehlverhaltens eines Elternteils, sondern vorrangig am Kindeswohl zu orientieren ist.

Sodann wägt das Bundesverfassungsgericht die unterschiedlichen Handlungsalternativen gegeneinander ab. 

Erginge die beantragte einstweilige Anordnung, so würde die Tochter bei Ihrer Mutter in ihrer zuletzt vertrauten Umgebung bleiben und könnte dort weiterhin die Grundschule besuchen. Der Vater wäre allerdings in seinem Elternrecht eingeschränkt, weil sich ein eventueller Wechsel des Kindes zu ihm zeitlich verzögern würde.

Erginge die einstweilige Anordnung nicht, so würde die Tochter, die bereits im September 2007 mit der Mutter umgezogen ist, gegen ihren geäußerten Willen von ihrem sie derzeit hauptsächlich betreuenden Elternteil getrennt und in ein für sie jetzt nicht mehr so vertrautes Umfeld gebracht. Dies wäre auch mit einem Schulwechsel innerhalb des laufenden Schuljahres verbunden.

Im Ergebnis hielt das Bundesverfassungsgericht die der Mutter und der Tochter drohenden Nachteile für schwerer wiegend. Es erließ also eine einstweilige Anordnung, die es der Mutter vorläufig erlaubt, die Tochter weiterhin bei sich zu behalten. Es ist allerdings immer noch möglich, dass das Bundesverfassungsgericht in der endgültigen Hauptsacheentscheidung das Aufenthaltsbestimmungsrecht doch dem Vater zuweist.

Fazit:

Es ist sicher zu begrüßen, dass die Gerichte Sorgerechtsentscheidungen vorrangig am Wohl des Kindes auszurichten haben. Sollte aber der Gedanke des Sanktionierens des Fehlverhaltens eines Elternteils gänzlich unberücksichtigt bleiben, kann dies indirekt eigenmächtiges Handeln der Eltern fördern. 
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